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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
 
Bewertungsobjekt 
 
 
Grundstück, Fl.Nr., Gemarkung: 
 
 
 
 
Bewertungsobjekt, Beschreibung: 
 
 
 
 
 
Gewerbebetrieb/e: 
 
 
Mieter / Pächter: 
 
 
Maschinen / Betriebseinrichtung: 
 
 
Baubehördl. Beschränk. / Besonderheiten: 
 
 
 
Küche / Zubehör: 
 
 
Energieausweis: 
 
 
Altlasten-Kataster: 
 
 
Denkmalschutz: 
 
 
 
Belastungen Abt. II: 
 
 
Wertermittlungsstichtag / Qualitätsstichtag: 
 
 
Ertragswert: 
Sachwert: 
Verkehrswert (§ 194 BauGB): 
 
 
 
 

 
 
 
Grundstück Fl.Nr. 91/2 der Gemarkung Dippach a. 
Main, Hofberg 10, 97483 Eltmann OT Dippach a. 
Main, Gebäude- und Freifläche zu 0,0499 ha 
 
 
Einfamilienhaus mit DG-Einliegerwohnung (Rohbau); 
freistehende, eingeschossige, massive, nicht unterkel-
lerte Bauweise mit Satteldach; Wohnfläche EG ca. 
106,67 m², DG ca. 58,71 m²; ; Bj. um 2018/2019 
 
 
keine Gewerbenutzung 
 
 
keine, z.Zt. Leerstand 
 
 
keine 
 
 
Gebäude weist Rohbauzustand auf, umfangreiche 
Ausbau- bzw. Restarbeiten anstehend 
 
 
nicht vorhanden 
 
 
nicht vorhanden 
 
 
keine Eintragung 
 
 
keine Einstufung als bauliches Einzeldenkmal und 
keine Lage innerhalb eines Denkmal-Ensembles 
 
 
siehe Grundbuchangaben 
 
 
08.07.2022 
 
 
208.000,- EUR 
243.000,- EUR 
243.000,- EUR  
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Objektbeschreibung 
 
 
 
 
Planungsrechtliche Merkmale 
 
 
 
Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan weist die Fläche, auf der sich das Bewertungsgrundstück 
Fl.Nr. 91/2 befindet, als Wohnbaufläche (W) aus.  
 
 
Bebauungsplan / Sanierungsgebiet 
Für das Gebiet, in dem sich das Grundstück Fl.Nr. 91/2 befindet, existiert nach Aus-
kunft der Verwaltungsbehörde der rechtskräftige Bebauungsplan „Hoffelder“. Eine Ein-
stufung als Sanierungsgebiet ist nicht gegeben.  
 
 
Denkmalschutz 
Die Recherche hat ergeben, dass der bauliche Bestand des Grundstücks Fl.Nr. 91/2 
nicht als Einzeldenkmal gemäß Art. 1 Abs. 2 BayDSchG in der Denkmalschutzliste 
aufgeführt ist. Ferner ist zu konstatieren, dass keine Zugehörigkeit zu einem Denkmal-
Ensemblebereich gemäß Art. 1 Abs. 3 BayDSchG bzw. keine Zugehörigkeit zu einem 
Bodendenkmalbereich besteht.  
 
 
 
 
Sonstige Grundstücksmerkmale 
 
 
 
Grundstücksform und Topographie 
Das Grundstück Fl.Nr. 91/2 ist rechteckig geschnitten. Das Gelände des Grundstücks 
steigt von Westen in Richtung Osten an. 
 
 
Grundstücksabmessungen 
Straßen-/Wegefront (südlich):   ca.    18 m 
Grundstückstiefe (im Durchschnitt):  ca.    27 m 
Grundstücksbreite (im Durchschnitt):  ca.    18 m 
 
 
Baugrund, Schadstoffe und Altlasten 
Nach Auskunft der zuständigen Verwaltungsbehörde liegen für das Grundstück Fl.Nr. 
91/2 derzeit keine Eintragungen im Kataster nach Art. 3 BayBodSchG (sog. Altlasten-
kataster) vor. Von der Grundstückseigentümerseite wurden keine Informationen und 
Hinweise zu sanierungspflichtigen Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgeset-
zes (BBodSchG) erteilt. Hinweise auf besondere Baugrundverhältnisse bzw. eine 
mögliche Bodenkontamination waren zum Ortstermin augenscheinlich nicht erkennbar. 
Es wurden keine Überprüfungsmaßnahmen von Grund und Boden sowie keine Über-
prüfungsmaßnahmen des baulichen Bestands bezüglich Altlasten, Schadstoffbelas-
tungen, Verunreinigungen, Abgrabungen, Ablagerungen, Auffüllungen, Parasiten, 
Kontaminationen, Gifte etc. durchgeführt. Grundlage für die Wertermittlung ist demzu-
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folge der Zustand eines unbelasteten Grundstücks sowie eines unbelasteten baulichen 
Bestands. 
 
 
Überschwemmungsgefährdung 
Laut dem Informationssystem Überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern be-
steht für das Grundstück Fl.Nr. 91/2 keine Einstufung als festgesetztes Überschwem-
mungsgebiet. Ebenso befinden sich das Bewertungsgrundstück nicht innerhalb eines 
wassersensiblen Bereichs. 
 
 
Baulastenverzeichnis 
Im Freistaat Bayern wird kein Baulastenverzeichnis geführt. 
 
 
Immissionen 
Das mit einem freistehenden Wohnhaus bebaute Bewertungsgrundstück Fl.Nr. 91/2 
befindet sich in einem überwiegend von freistehenden Ein- bzw. Mehrfamilienwohn-
häusern geprägten Wohngebiet. Die entlang der nördlichen Seite des Grundstücks 
verlaufende Stichstraße mit Wendehammer wird vorwiegend von Anliegern frequen-
tiert. Die Verkehrsimmissionen sind insgesamt betrachtet als gering zu beschreiben. 
Störende Einflüsse aus gewerblichen Immissionen (Industrie- und Handwerksbetriebe, 
Gaststätten etc.) sind nicht bekannt und zum Ortstermin auch nicht festgestellt wor-
den.  
 
 
Bauordnungsrecht 
Die Ermittlung des Verkehrswerts erfolgt auf Basis des tatsächlichen Gebäudebestan-
des. Eine Überprüfung hinsichtlich der Genehmigung durch die Baubehörde sowie die 
Gleichartigkeit des tatsächlichen Gebäudebestandes mit der Genehmigung durch die 
zuständige Behörde und dem herrschenden Bauordnungsrecht wurde nicht durchge-
führt. Die Ermittlung des Verkehrswerts setzt die materielle Legalität der baulichen An-
lagen sowie Nutzungen voraus. 
 
 
Erschließungszustand 
Das Grundstück Hofberg 10 – Fl.Nr. 91/2 der Gemarkung Dippach a. Main – gilt zum 
Wertermittlungsstichtag als ortsüblich erschlossen. Es bestehen Anschlüsse für Strom, 
Telekommunikation, Wasserversorgung über kommunale Leitung, Abwasser in das öf-
fentliche Kanalnetz sowie Zufahrt bzw. Zugang von einer öffentlichen Verkehrsfläche 
aus. Nach Auskunft der Verwaltungsbehörde fallen nach Sach- und Rechtslage zum 
Wertermittlungsstichtag keine Erschließungs- und Verbesserungsbeiträge bzw. Her-
stellungskosten an. Grundsätzlich gilt, dass zukünftige öffentliche oder private Bau-
maßnahmen jederzeit weitere Beitragskosten nach sich ziehen können. 
 
 
Nutzung zum Wertermittlungsstichtag 
Das Bewertungsgrundstück Fl.Nr. 91/2 ist zum Wertermittlungsstichtag mit einem Ein-
familienhaus mit Dachgeschoss-Einliegerwohnung bebaut, das sich im Rohbauzu-
stand befindet. Erbetene Miet- bzw. Pachtverträge wurden nicht vorgelegt. 
 
 
Rechtliche Gegebenheiten 
Herrschende grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, Altlasten o. ä. sind – 
abgesehen von den genannten – nach Sichtung sämtlicher Unterlagen zum Werter-
mittlungsstichtag nicht feststellbar. 
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Gebäude und Außenanlagen 
 
 
 
Die nachfolgenden Angaben beschränken sich auf die vorwiegend verbauten bzw. au-
genscheinlich erkennbaren Rohbau- und Ausbaumaterialien sowie den vorhandenen 
Ausstattungsmerkmalen. Es erfolgten keine Bauteilöffnungen. Die Nennung der Roh-
bau- und Ausbaumaterialien erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, gewisse Ab-
weichungen können somit nicht ausgeschlossen werden. Entsprechend den vorlie-
genden Unterlagen und der erfolgten Besichtigung, stellt sich der bauliche Bestand 
wie folgt dar: 
 
 
Gebäudetyp und Baujahr 
Das Bauwerk ist als freistehendes, eingeschossiges, nicht unterkellertes, massives 
Einfamilienwohnhaus mit Dachgeschoss-Einliegerwohnung zu beschreiben. Das exak-
te Gebäudebaujahr ist unbekannt, nach Aktenlage erfolgt die Errichtung des Rohbaus 
mutmaßlich um 2018/2019. 
 
 
Gliederung 
Der Hauseingang befindet sich an der nördlichen Gebäudeseite. Das Wohnhaus weist 
zwei Wohnungen auf, jeweils auf der Erdgeschoss- und Dachgeschossetage gelegen. 
Die als Hauptwohnung zu bezeichnenden 3-Zimmer-Wohnung der Erdgeschossetage 
verfügt über einen Dielen- und Flurbereich, einen WC-Raum, ein Schlafzimmer, ein 
Kinderzimmer, ein Wohn- und Esszimmer mit Zugang zur Terrasse, eine Küche, einen 
Hausanschlussraum und ein Badezimmer. Die 3-Zimmer-Einliegerwohnung der Dach-
geschossetage zählt einen Dielen- und Flurbereich, einen WC-Raum, ein Schlafzim-
mer, ein Kinderzimmer, ein Wohn- und Esszimmer, eine Küche, einen Abstellraum 
sowie ein Badezimmer. Die Wohnungen sind als abgeschlossene Wohneinheiten im 
Sinne der Nr. 5 Buchstabe a und b der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Aus-
stellung von Bescheinigungen (AVA) gemäß des § 7 Abs. 4 Nr. 2 und § 32 Abs. 2 Nr. 
2 des Wohneigentumsgesetzes (WEG) einzustufen. Bezüglich der Raumaufteilung 
wird auf die Planunterlagen in der Anlage des Gutachtens verwiesen.  
 
 
Rohbau (Angaben nach Augenschein – soweit erkennbar –  bzw. vorliegenden Unterlagen) 
 

Fundamente/Gründung: Stahlbetonboden bzw. Betonfundamente 
 

Außenwände: Massivwände bzw. Mauerwerk-Bauweise 
 

Innenwände: Massivwände bzw. Mauerwerk-Bauweise 
 

Geschossdecken: Stahlbeton-Massivdecke (über EG) 
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Treppen: EG – DG: außen liegende Stahlbetontreppe (Roh-
bauzustand) 
 

Dachform: Satteldach  
 

Dachkonstruktion: zimmermannsmäßiger Holzdachstuhl, ungedämmt 
 

Dachdeckung: Betondachsteine  
 

Kamin/e: -- 
 

Rinnen, Rohre: überwiegend Metallausführung 
 

Besondere Bauteile: außen liegende Treppe, Dachüberstand und Mau-
erscheibe 
  

 
Ausbau  (Angaben nach Augenschein – soweit erkennbar –  bzw. vorliegenden Unterlagen) 

 

Fassade: unverputzt / unverkleidet (Rohbauzustand) 
 

Bodenbeläge: kein Bodenaufbau vorhanden (Rohbauzustand) 
 

Wandverkleidungen: unverputzt / unverkleidet (Rohbauzustand) 
 

Decken- / Dachschrägenverklei-
dungen: 
 

unverputzt / unverkleidet (Rohbauzustand) 
 

Türen / Tore: keine Türelemente vorhanden (Rohbauzustand) 
 

Fenster: Dachflächenfenster vorhanden, sonst keine Fens-
terelemente vorhanden (Rohbauzustand) 
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Heizung: keine Heizung vorhanden (Rohbauzustand) 
 

Elektroinstallation: Rohinstallation in Teilbereichen vorhanden 
 

Sanitärinstallation: keine Sanitärausstattung vorhanden (Rohbauzu-
stand) 
 

 
 

 Augenscheinliche Baumängel und Bauschäden sowie Restarbeiten 
Der unterzeichnende Sachverständige konnte im Rahmen der Besichtigung folgende 
Baumängel, Bauschäden bzw. Restarbeiten feststellen:  
 
 Fassade im Rohbauzustand, keine Verkleidung bzw. Putzfassade 

 sämtliche Ausbaugewerke (Fußbodenaufbau, Wand- und Deckenverkleidungen, 
Türelemente, Fensterelemente, Rollos, Heizungstechnik, Elektro- und Sanitärin-
stallation, Treppenbelag und Geländer der außen liegende Treppe, Anbau der 
geplanten Terrasse etc.) sind noch auszuführen 

 Dachrinnen-Fallrohre nicht angeschlossen 

 
Hinweis: Es waren augenscheinlich keine Anzeichen für Hausschwamm ersichtlich. 
Beim vorliegenden Gutachten handelt es sich nicht um ein Bauschadens- bzw. Bau-
mängelgutachten, d.h. es wurden keine spezifischen Untersuchungsmaßnahmen der 
Bausubstanz (Statik, Feuchtigkeitsisolierung, Brandschutz, bauphysikalische Gege-
benheiten etc.) vorgenommen. Die Baubeschreibung bzw. die Nennung der Baumän-
gel und Bauschäden basiert vorwiegend auf Augenschein und. erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Eine über den Augenschein hinausgehende Untersuchung 
auf Bauschäden bzw. Baumängel, Statik, Schadstoffe/Raumgifte und Schädlinge res-
pektive Parasiten sowie eine Überprüfung der technischen Anlagen und der Raumluft 
ist nicht Gegenstand des Gutachtenauftrages und wurde somit nicht durchgeführt.  
 
 
Energetische Qualität / Energieausweis 
Im „Gesetz zur Einsparung von Energie und Nutzung erneuerbarer Energien zur Wär-
me- und Kälteerzeugung in Gebäuden”, vereinfacht „Gebäudeenergiegesetz (GEG)”, 
ist alles geregelt, das bei einer Altbausanierung oder einem Neubau zu berücksichti-
gen ist, um einem Mindeststandard an Energieeffizienz zu entsprechen. Das aktuell 
gültige GEG, in dem die drei vorgenannten Gesetze und Richtlinien zusammengeführt 
worden sind, gilt grundsätzlich für Gebäude, die beheizt oder gekühlt werden und rich-
tet sich vor allem an Bauherren und Immobilieneigentümer. Ein erbetener Energie-
ausweis wurde nicht vorgelegt.  
 
 
Raumfunktionalität / Grundrissgestaltung 
Die Grundrissgestaltung ist als baujahrsüblich, funktional und zweckmäßig zu beurtei-
len. Ein Anlass für eine wirtschaftliche Wertminderung ist nach sachverständiger Ein-
schätzung nicht gegeben.  
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Gesamturteil 
Die Bausubstanz ist nach Augenschein als solide zu beschreiben. Das sich zum Wer-
termittlungsstichtag im Rohbau befindliche Gebäude weist umfangreiche Restarbeiten 
(Ausbaugewerke, Fassade etc.) auf.  
 
 
 
 
Außenanlagen 

Ver- und Entsorgungsanlagen: Das Grundstück weist Anschlüsse bzw. An-
schlussmöglichkeiten für Ver- und Entsorgungslei-
tungen an das öffentliche Netz (Wasser, Strom, 
Kanal etc.) auf.  
 

Gesamturteil: Das Grundstück weist einen Rohzustand ohne 
Außenanlagengestaltung auf. Es stehen umfang-
reiche Restarbeiten aus. 
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 Verkehrswert 

 
 
 
Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 

Ergebnis des Ertragswertverfahrens         208.000,- EUR 

Ergebnis des Sachwertverfahrens (marktangepasster Wert)      243.000,- EUR 

 
 
 
 

 Marktsituation und Besonderheiten 
Das Bewertungsgrundstück Fl.Nr. 91/2 ist nach Abwägung der Kriterien Lage, Be-
schaffenheit, Gebäudekonstellation und Zustand zum Wertermittlungsstichtag als gut 
marktgängig einzustufen. Beim Wohngebäude handelt es sich um einen Rohbau, der 
umfangreiche Restarbeiten (Fassade, Innenausbau bzw. Ausbaugewerke, Außenan-
lagen) aufweist. Die Marktrecherche hat ergeben, dass ähnliche bzw. vergleichbare 
Objekte im Gemeindegebiet bzw. den angrenzenden Gemeinden mit circa 2.000,- 
EUR/m² bis 2.500,- EUR/m² Wohnfläche (je nach Baujahr, Ausstattung, Größe, Be-
schaffenheit etc.) angeboten werden. Der Quadratmeterpreis des teilfertigen Wohn-
anwesens beträgt insgesamt rd. 1.470,- EUR. Unter Berücksichtigung der objektspezi-
fischen Merkmale ist der marktangepasste Sachwert als marktadäquat zu erachten. 
Der Verkehrswert des Bewertungsobjekts leitet sich aus dem marktangepassten 
Sachwert ab und wird zum Wertermittlungsstichtag auf rd. 243.000,- EUR geschätzt. 
 
 
 

 Verkehrswert (Marktwert) 
Nach Würdigung aller mir bekannten tatsächlichen und marktwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkte und unter Abwägung aller wertbeeinflussenden Umstände, schätze ich 
den Verkehrswert (Marktwert) des im Grundbuch des Amtsgerichts Haßfurt von 
Dippach a. Main Blatt 456 eingetragenen Grundstücks Fl.Nr. 91/2 der Gemarkung 
Dippach a. Main, Hofberg 10, 97483 Eltmann OT Dippach a. Main, Gebäude- und 
Freifläche zu 0,0499 ha, abgeleitet aus dem ermittelten Sachwert, ohne die Berück-
sichtigung der in Abt. II eingetragenen Belastungen, zum Wertermittlungsstichtag 
08.07.2022, auf gerundet: 
 
 

243.000,- EUR 
(in Worten: zweihundertdreiundvierzigtausend Euro) 

 
 
Hinweis: Eintragungen Abt. II des Grundbuchs wurden wertmäßig nicht berücksichtigt. Die Werte von 
Inventar, Mobiliar, Zubehör, Kücheneinbauten o.ä. wurden im o.g. Verkehrswert ebenso nicht be-
rücksichtigt. Ferner ist anzumerken, dass die Objektbeschreibung nach Augenschein bzw. gemäß 
den vorhandenen Unterlagen erfolgte. Es wurden keine Bauteiluntersuchungen (Brandschutz, Statik, 
Verunreinigungen, Parasiten, Schadstoffe, Raumgifte etc.), keine Überprüfungen der Gebäudetech-
nik sowie keine Altlastenuntersuchung von Grund und Boden durchgeführt. Die Angabe der Flächen- 
bzw. Raummaße erfolgt unverbindlich und ohne Gewähr. Ein lastenfreier Zustand wird dem Ergebnis 
zu Grunde gelegt. Aus statistischen Gesichtspunkten muss für Verkehrswerte ein Toleranzbereich 
von bis zu ca. 10 % angenommen werden. Der Verkehrswert einer Immobilie kann nicht exakt ma-
thematisch berechnet werden. Letztlich handelt es sich immer um eine Schätzung. Den Usancen des 
Grundstücksverkehrs folgend, wird das Ergebnis der Verkehrswertermittlung entsprechend gerundet. 
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Anlagen 
 
 

Lageplan (ohne Maßstab) 
 
 
 

 
 
 
 



AZ.: 2 K 60/21   •   HOFBERG 10   •   97483 ELTMANN - DIPPACH A. MAIN 

  

  SACHVERSTÄNDIGENBÜRO SAUER  • AMALIENSTR. 11  •  96047 BAMBERG 
 

SEITE 11 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



AZ.: 2 K 60/21   •   HOFBERG 10   •   97483 ELTMANN - DIPPACH A. MAIN 

  

  SACHVERSTÄNDIGENBÜRO SAUER  • AMALIENSTR. 11  •  96047 BAMBERG 
 

SEITE 12 

Fotodokumentation 
 
 

 

Bild 1: Blick auf das Anwesen von Nord-Westen 
 

 

Bild 2: Nord-Ost-Ansicht 
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Bild 3: Süd-Ost-Ansicht 
 
 

 

Bild 4: Süd-West-Ansicht 


